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Richtlinien für das Anrechnen von Bildungsleistungen (AvB)  
zum Lehrgang „Medizinische Grundlagen“ 

Der Lehrgang „Medizinische Grundlagen“ am iac 

Der Lehrgang „Medizinische Grundlagen“ entspricht den Anforderungen an ein grundlegendes 
Basiswissen über Bau und Funktion des menschlichen Körpers, über Symptome, Ursachen und 
therapeutische Konsequenzen der häufigsten Erkrankungen und über Nothilfemassnahmen. 

Der Lehrgang entspricht zudem den nachfolgenden Vorgaben: 

- Modulzertifikat 1 gemäss Modulidentifikation für die Höhere Fachprüfung 
Kunsttherapie HFP-KST 

- EMR Erfahrungsmedizinisches Register = unabhängige, gesamtschweizerisch tätige 
Organisation, die ein Qualitätslabel für Aus- und Fortbildung von Therapeuten der 
Komplementärmedizin vergibt 

- ASCA Stiftung zur Anerkennung und Entwicklung der Alternativ- und Komplementärmedizin) 

- EGK-Gesundheitskasse/ SNE Stiftung für Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin 

Anerkannte Berufsabschlüsse mit medizinischer Schulbildung 

Studierende, welche eine Berufsausbildung mit schulmedizinischer Bildung (siehe Anhang 1) 
nachweisen können, benötigen keine weiteren medizinischen Grundlagen für die Anerkennung 
durch das EMR oder für den Erwerb des Modulzertifikats 1. 

Wichtiger Hinweis: 
Für das Modulzertifikat 1, Fachgrundlagen I Notfälle sind gemäss Modulidentifikation für die 
Höhere Fachprüfung Kunsttherapie HFP-KST Kenntnisse in Nothilfe bei physischen und 
psychischen Notfällen sowie die BLS-AED-Massnahmen (siehe Anhang 2, 1.7) gefordert. 
Nothilfe-Ausbildungen, die mehr als 6 Jahre zurückliegen, müssen mit einem «BLS-AED-SRC 
Komplett» aktualisiert werden. 

Lernzeit und Unterrichtsformate der medizinischen Schulbildung 

Die OdA ARTECURA anerkannten Modulanbieter für Kunsttherapie verpflichten sich, die 
Vorgaben gemäss Modulidentifikation für die Höhere Fachprüfung Kunsttherapie HFP-KST zu 
erfüllen.  

a) Lernzeit 

150 Stunden Präsenzunterricht und 150 Stunden Selbstlernzeit (siehe Anhang 2). 

b) Unterrichtsformate 

Für das Erlangen des Modulzertifikates 1 müssen mindestens 50% des Unterrichtes als 
Präsenzunterricht absolviert werden. Die weiteren 50% können im E-Learning durchgeführt 
werden. Beispielsweise von 150 Stunden max. 75 Stunden im E-Learning (siehe Anhang 2). 
Es besteht kein Anspruch auf E-Learning Unterricht. 
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Anrechnung von Bildungsleistungen (AvB) 

Die medizinischen Grundlagen aus vorgängig besuchten Ausbildungen werden als bereits 
erworbene Bildungsleistung (AvB) akzeptiert, wenn sie entsprechend dokumentiert sind. Es 
können allerdings nur die Anzahl Stunden pro Fach angerechnet werden, die am iac auch im 
Lehrgang angeboten werden.  

Die Modulidentifikation für die Höhere Fachprüfung Kunsttherapie HFP-KST führt die 
genannten Stunden als Präsenzunterricht auf. Erbrachte Bildungsleistungen werden am iac wie 
folgt anerkannt: 

- 56h Anatomie/Physiologie  

- 98h Krankheitslehre, Anamnese und Befunderhebung, Hygiene  

- 10h Nothilfe Kombination aus Kontaktunterricht und eLearning 

Wem Teile, Fächer oder Abschlussprüfung aus seiner vorgängigen Ausbildung fehlen, kann 
diese am iac ergänzen. 

Vorgehen / Ablauf 

1. Antragsformular (Word Dokument zum Ausfüllen siehe Website) inkl. persönliche 

Dokumenten vor der Anmeldung und vor Beginn des Lehrgangs an die Lehrgangsleitung 

einsenden. 

2. Die Dokumente werden überprüft und beurteilt (Zeitrahmen ca. 2 – 4 Wochen). 

3. Sie erhalten schriftlich Bescheid, ob und in welchem Umfang wir Ihre Bildungsleistungen 

anrechnen können. Bei Unklarheiten wird mit ihnen persönlich Kontakt aufgenommen. 

Dokumente zur Überprüfung 

• Ausbildungsbestätigungen (Zertifikat, Diplom, Ausweis, Bestätigung) sind in deutscher 

Sprache oder übersetzt einzureichen. 

• Nur Dokumente einsenden, die persönlich auf den eigenen Namen ausgestellt wurden. 

• Folgende Angaben zu den Bildungsleistungen müssen zwingend auf den eingereichten 

Dokumenten ersichtlich sein: Name der Schule, Zeitdauer der Ausbildung, Lehrinhalte mit 

Stundenangaben. 

• Dokumente nur als Kopie einsenden. 

• Die eingereichten Dokumente werden in der Schule archiviert. 

Kosten 

Der administrative Aufwand für das Anrechnen von Bildungsleistungen wird mit einer 
Pauschale von CHF 350.- in Rechnung gestellt. 

 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Antragsformular zusammen mit den zugehörigen Dokumenten 
elektronisch an die Lehrgangsleitung: 

 
Medizinische Grundlagen 
Karin Barp 
karin.barp@iac.ch 
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Anhang 1 - EMR-Liste anerkannter Berufe im Gesundheitswesen 
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Anhang 2 - OdA ARTECURA Modulidentifikation 

 

Modul 1 Fachgrundlagen I 
 
Voraussetzungen 
Abschluss auf Sekundarstufe II 
Handlungskompetenzen und Leistungskriterien  
Entsprechend den Handlungskompetenzen und Leistungskriterien des Qualifikationsprofils Teil 
A-A, und den sozialen und personalen Kompetenzen des Bereichs.  
 
Insbesondere sind Kunsttherapeut:innen mit eidgenössischem Diplom fähig  
 
A 1.1  medizinische Diagnosen in Fachsprache korrekt zu interpretieren und zur 

fachgerechten Interventionsplanung zu nutzen;  
A 2.1  Therapieprozesse auf der Basis von anamnestischen Angaben, Symptomatik, 

systemischer und kultureller Voraussetzungen sowie Beziehungsdynamiken 
einzuschätzen;  

A 3.1  Krisen und ein Selbst- oder Fremdgefährdungspotenzial zu erkennen und angemessen 
zu intervenieren;  

A 3.2  unfallbedingte Körperschädigungen sowie akute physische und psychische 
Erkrankungen zu erkennen, erste Hilfe zu leisten und die Weiterbehandlung 
einzuleiten;  

A 4.1  dem Grad der Beeinträchtigung angepasste Interventionen zu planen, durchzuführen 
und zu evaluieren;  

A 5.1  aktuelle Konzepte aus Medizin, Psychologie, Pädagogik, Soziologie und Heilpädagogik 
als Wissensressource zur Verbesserung des eigenen Interventionsrepertoires zu 
nutzen;  

A 5.2  die stressbedingten Krankheitsrisiken verschiedener Zielgruppen einzuschätzen;  
A 5.3  individuelle Ziele der Rehabilitation und der Anschlussrehabilitation zu fördern;  
A 6.3  die Relevanz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse für die Praxis einzuschätzen;  
A 8.3 in multiprofessionellen Settings zur Optimierung der Therapie interdisziplinär zu 

denken und zu handeln;  
A 8.4  Interventionen zum Ausgleich negativer Folgen von Stresserfahrungen und zur 

Stärkung der psychischen Widerstandsfähigkeit mit künstlerischen Mitteln zu 
entwickeln;  

A 10.1  Methoden zur Stressbewältigung in Notsituationen einzusetzen;  
A 10.2  bei Konfrontation mit nicht planbaren Therapieherausforderungen und in Notfällen 

unter Zeitdruck adäquat zu intervenieren und situationsgerechte Entscheide zu fällen;  
A 11.1  unfallbedingte Körperschädigungen sowie akute physische und psychische 

Erkrankungen zu erkennen und notwendige Sofortmassnahmen einzusetzen;  
A 11.2  Symptome des Schlaganfalles, des Herzinfarktes, des Schocks zu erkennen und 

geeignete Sofortmassnahmen zu ergreifen;  
A 11.3  Symptome psychischer Ausnahmezustände zu erkennen und geeignete 

Sofortmassnahmen zu ergreifen;  
A 11.4  Die BLS-Massnahmen durchzuführen;  
A 11.4  eine Hausapotheke zu erstellen und fachgerecht einzusetzen.  
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Personale und soziale Kompetenzen 
  
Kunsttherapeut:innen mit eidgenössischem Diplom 

• vertreten eine salutogene und ethische Haltung;  
• schätzen ihre Kompetenzen ein, akzeptieren und kommunizieren Handlungsgrenzen;  
• respektieren die Anliegen und Bedürfnisse der Klientel;  
• beurteilen und integrieren ethische Fragestellungen;  
• agieren unter Stress sorgfältig und reflektiert;  
• kommunizieren angemessen mit Fachpersonen der Rettungskette; 
• halten sich an vorgegebene Abläufe im Rahmen der Nothilfe.  

 
Kompetenznachweis  
1. Der Kompetenznachweis besteht in:  

1.1 einer schriftlichen Abschlussprüfung  
1.2 maximal drei Zwischenprüfungen in denen max. 50% der 

Gesamtprüfungsinhalte abschliessend geprüft werden können  
 

Die Prüfungen müssen alle Lerninhalte des Moduls abdecken.  
 
2. Zulässige Prüfungsformate  

2.1 Multiple-Choice-Fragen  
2.2 Kurz-Antwort-Fragen (1 Zeile für die Antwort)  
2.3 Short-Essay-Fragen (Mehrere Sätze für die Antwort)  
  

3. Prüfungsumfang  
3.1 Abschlussprüfung: mind. 40 Fragen in den zulässigen Formaten 
3.2 Zwischenprüfungen: Anbieterspezifisch  

 
4. Prüfungsdauer  

4.1 Abschlussprüfung: mindestens drei Stunden  
4.2 Zwischenprüfungen: anbieterspezifisch  

 
5. Bestehensgrenze  

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn in jedem Prüfungsteil 60% der maximalen 
Punktzahl erreicht werden. Die einzelnen Prüfungsteile können wiederholt werden.  

 
6. Taxonomiestufe  

Die nachstehenden Lerninhalte 1.1 – 1.6 werden auf Taxonomiestufe K1 (Wissen) 
geprüft mit folgenden Ausnahmen, die auf Taxonomiestufe K2 (Verstehen) geprüft 
werden müssen:  
Die Studierenden  
• verstehen die grundlegenden medizinischen Krankheitsbilder der Organsysteme;  
• entwickeln ein Verständnis für Infektionen und Entzündungsgeschehen sowie für 

Tumore und degenerative Prozesse;  
• verstehen die Grundlagen psychosomatischer Prozesse;  
• verstehen grundlegende psychopathologische Krankheitsbilder.  
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Kompetenznachweis Nothilfe  
Wird ausgestellt durch eine ausgebildete Fachperson aufgrund der erfolgreichen schriftlichen 
und / oder mündlichen Demonstration der geforderten Kompetenzen  
  
Lerninhalte  
Die folgenden Lerninhalte sind obligatorisch für alle Modulanbieter. Ihre Nummerierung 
entspricht auf der ersten Ebene der Modulnummer  
 
1.1  Grundlagen der Anatomie und Physiologie  

1.1.1 Zell- und Gewebelehre: Organisationsebenen des Menschlichen Körpers, die 
Zelle als Grundbaustein, Zellteilung, Grundarten der Gewebe  

1.1.2 Herz, Kreislauf, Gefässsystem, Atmung und Blut: Aufbau und Aufgaben des 
kardiovaskulären Systems, Aufbau und Aufgaben der einzelnen Abschnitte: 
Herz, Arterien, Venen, Kapillaren. Aufgaben und Zusammensetzung des Blutes, 
Aufbau und Aufgaben des oberen und unteren Respirationstraktes, 
Atemmechanik  

1.1.3 Bewegungsapparat: Bestandteile und Aufgaben / Funktionen des 
Bewegungsapparates  

1.1.4 Niere und ableitende Harnwege: Aufgaben der Niere, Aufbau und Funktion der 
ableitenden Harnwege  

1.1.5 Immunsystem: Bestandteile und Aufgaben des lymphatischen Systems, aktive 
und passive Immunisierung  

1.1.6 Verdauung und Stoffwechsel: Grundbegriffe des Metabolismus, 
Nahrungsmittelbestandteile im Überblick, Aufbau und Funktion des 
Verdauungstraktes, Aufgaben von Leber und Pankreas (endokrin und exokrin)  

1.1.7 Endokrines System: Hormondrüsen und endokrines Gewebe, Hierarchie der 
hormonellen Sekretion und Regelkreis  

1.1.8 Fortpflanzungssystem: Aufbau und Funktion der Geschlechtsorgane, 
Schwangerschaft  

1.1.9 Nervensystem und Sinnesorgane: Aufgaben des Nervensystems, Aufbau und 
Funktion des Nervengewebes, Einteilungen des Nervensystems in zentrales 
Nervensystem, peripheres Nervensystem, vegetatives Nervensystem 

1.1.10 Haut und Sinnesorgane: Aufbau und Aufgaben der Haut und 
Hautanhangsgebilde. Sinnesmodalitäten und -qualitäten  
 

1.2  Störungen und Krankheitsbilder in ihren Grundzügen  
1.2.1 Allgemeine Pathologie, Entzündung und Infektion: innere und äussere 

Krankheitsursachen, Definition der Entzündung und Kardinalsymptome, 
Tumorbegriff, Gruppen von Krankheitserregern, degenerative Prozesse  

1.2.2 Herz, Kreislauf, Gefässsystem, Atmung und Blut: Koronare Herzkrankheit und 
ihre Folgen, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, Arteriosklerose und 
Folgekrankheiten, Hypertonie, tiefe Venenthrombose, Lungenembolie, COPD 
und Asthma bronchiale, Lungentumoren, Tuberkulose, Anämie, Leukämie  

1.2.3 Bewegungsapparat, Niere und Immunsystem: Arthrose und Arthritis, wichtige 
Erkrankungen des Rheumatischen Formenkreises, Osteoporose, aktive und 
passive Impfung, Allergie, Atopie, Nierenerkrankungen, Harnwegsinfekte  

1.2.4 Verdauung/Stoffwechsel, Hormone und Geschlechtsorgane: Obstipation und 
Diarrhöe, Reflux, Gastritis, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, 
Reizkolon, Magen- und Darmkrebs, Diabetes mellitus, Erkrankungen der 
Schilddrüse, wichtige Krankheitsbilder der Geschlechtsorgane bei Mann und 
Frau  
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1.2.5 Nervensystem, Haut und Sinnesorgane: Schlaganfall, spastische und schlaffe 
Lähmung, Multiple Sklerose, Parkinson-Syndrom, Kopfschmerzen, 
Neurodermitis, Psoriasis, grauer und grüner Star, Tinnitus aurium  
 

1.3 Psychosomatik 
Häufige psychosomatische Krankheitsbilder 
 

1.4 Hygiene  
Infektionskette, Übertragungswege, infektionsverhütende Massnahmen, Desinfektion, 
Sterilisation, Massnahmenkatalog einer Hygiene für Kunsttherapeuten  
 

1.5 Pharmakologie  
Wichtige Medikamentengruppen aus der Hausarztpraxis anhand von Beispielen mit 
Hauptwirkungen und Nebenwirkungen  

  
1.6 Psychologie und Psychopathologie I 

 
1.6.1 Grundkonzepte der Psychologie und Gesprächsführung  
1.6.2 Häufige psychiatrische Krankheitsbilder: Depression, Schizophrenie, 

Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen und Sucht  
1.6.3 Haupttypen der Psychopharmaka  

  
1.7  Notfälle 
 

1.7.1 Hilfe und Versorgung im Rettungswesen  
1.7.2 Auffrischung der Grundkenntnisse der Notfallhilfe  
1.7.3 Primäres ABCD(E) (Patientenbeurteilung und –beobachtung  
1.7.4 Unfallbedingte Körperschädigungen, akute Erkrankungen und notwendige 

Basismassnahmen  
1.7.5 Psychiatrische Notfälle  
1.7.6 Materialkenntnisse, Hausapotheke  
1.7.7 Selbstschutz / Sicherheit / Hygiene  
1.7.8 Stressbewältigung in Notfällen  
1.7.9 Rechte, Pflichten, ethisches Verhalten in Notfällen 

 
Lernzeit  
300 Stunden 
150 Stunden Präsenzunterricht, davon max. 75 Stunden (50%) betreutes  
E-Learning 150 Stunden Selbstlernzeit 
 
Unterrichtsformate  
Gemäss Angebot des Ausbildungsinstituts. 
Integriertes Lernen (Blended Learning) kombiniert die Vorteile des E-Learnings mit den 
Vorteilen des Präsenzunterrichts. Dabei darf der Anteil betreutes E-Learning in diesem Modul 
maximal 50% des Präsenzunterrichtes betragen. Der Einsatz von betreutem E-Learning ist 
fakultativ. Die Kompetenznachweise werden, mit Ausnahme von Referaten und 
Behandlungsdemonstrationen über Video, im Präsenzunterricht erbracht.  
 


